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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen  

 unter dem Aktenzeichen 32-
3.005273321/36 am 01.09.2021 erlassene Buß-
geldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da 
der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 01.09.2021 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.227, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 10.09.2021 
  
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 M ü h l e 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen  

, unter dem Aktenzeichen 
32-3.005273525/311 am 07.09.2021 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da eine Zustellung im Ausland nicht möglich ist 
oder keinen Erfolg verspricht. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 07.09.2021 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.206, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 14.09.2021 
  
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 J ä g e r 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen  

, unter dem Aktenzeichen 32-
3.005273371/35 am 12.08.2021 erlassene Buß-
geldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da 
der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 12.08.2021 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.206, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 14.09.2021 
  
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 R i n g e l e r 
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Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfügung 
 

Die Ordnungsverfügung – Entziehung der Fahrer-
laubnis – kann  

 unter Aktenzeiche 33-1.19/1500 
nicht zugestellt werden, da der Betroffene unter 
der o. g. Anschrift nicht anzutreffen ist und eine 
Zustellung an eine zur Vertretung berechtigte o-
der zustellungsbevollmächtigte Person gem. § 9 
des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) ist nicht möglich. 
 
Die Ordnungsverfügung vom 06.05.2021 wird 
hiermit gem. § 1 LZG NRW in Verbindung mit § 
10 LZG NRW öffentlich zugestellt. 
 
Die Ordnungsverfügung gilt als zugestellt, wenn 
seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wo-
chen vergangen sind (§10 Abs 2 letzter Satz LZG 
NRW). Nach Zustellung kann gegen die Ord-
nungsverfügung innerhalb eines Jahres Monats 
Klage erhoben werden. Es werden damit Fristen 
in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverlus-
te drohen können. 
 
Die Ordnungsverfügung kann von dem Betroffe-
nen beim Bürgeramt Mülheim an der Ruhr, Füh-
rerscheinstelle, Löhstr. 22-26, Zimmer 217, ein-
gesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 13.09.2021 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 R o b r a 
 
 
 
Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfügung 

 
Die an nachstehend aufgeführten Empfänger ge-
richtete Ordnungsverfügung kann nicht zugestellt 
werden, da der Wohnsitz des Empfängers nicht 
bekannt ist: 

, 
letzte bekannte Anschrift   

, Aktenzeichen 21401013 vom 
14.09.2021. 
 
Die Ordnungsverfügung vom 14.09.2021 wird 
hiermit nach § 15 des Verwaltungszustellungsge-
setzes vom 03.07.1952 (BGBl. I, S. 379) öffent-
lich zugestellt. 
 
Die Ordnungsverfügung vom 04.12.2019 kann 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, am Rathaus 1, Ordnungsamt, Zimmer 
C.303, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 14.09.2021 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 M e i e r 
 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 
Der gegen , unter 
Aktenzeichen 33-1.02 /  am 
02.09.2021 erlassene Gebührenbescheid kann 
nicht zugestellt werden, weil der Betroffene ins 
Ausland verzogen und eine Zustellung gem. § 9 
LZG NRW nicht möglich ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der Gebüh-
renbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag 
der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentli-
chung der Benachrichtigung zwei Wochen vergan-
gen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 210, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 16.09.2021   
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 E d e r 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 
Der gegen  

 unter Aktenzei-
chen 33-1.02 / am 02.09.2021 erlas-
sene Gebührenbescheid kann nicht zugestellt 
werden, weil der Betroffene ins Ausland verzogen 
und eine Zustellung gem. § 9 LZG NRW nicht 
möglich ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
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Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der Gebüh-
renbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag 
der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentli-
chung der Benachrichtigung zwei Wochen vergan-
gen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 210, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 16.09.2021   
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 E d e r 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 
Der gegen  

, unter Aktenzei-
chen 33-1.02 /  am 02.09.2021 erlas-
sene Gebührenbescheid kann nicht zugestellt 
werden, weil der Betroffene ins Ausland verzogen 
und eine Zustellung gem. § 9 LZG NRW nicht 
möglich ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der Gebüh-
renbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag 
der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentli-
chung der Benachrichtigung zwei Wochen vergan-
gen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 210, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 16.09.2021   
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 E d e r 
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Öffentliche Bekanntmachung 

gem. § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) über die Feststellung der 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsuntersuchung für ein Vorhaben der Firma Jost Holding 
GmbH in Mülheim an der Ruhr 
 
Amt für Umweltschutz, Hans-Böckler-Platz 5, 45468 Mülheim 
Az.: 70-6/P12027 
 
Die Firma Jost Holding GmbH, Heerstr. 20 in 44653 Herne stellte am 17.12.2019 einen Antrag nach § 16 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) auf Genehmigung der wesentlichen Änderung einer Anlage zur 
Lagerung, zur Behandlung und zum Umschlag von Eisen- und Nichteisenschrotten sowie metallhaltigen Ab-
fällen gemäß den Nummern 8.12.3.1, 8.12.2 sowie 8.11.2.4 des Anhang 1 der Vierten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 
4. BImSchV) auf dem Grundstück Timmerhellstr. 7 in 45478 Mülheim an der Ruhr. Zweck der Änderung ist 
eine Anpassung der Anlage an den Stand der Technik sowie eine Erhöhung der Lager- und Behandlungska-
pazitäten. Die Gesamtkapazität der Anlage wird auf eine Jahresmenge von 420.000 t pro Jahr begrenzt.  
 
Genehmigungsrechtlich handelt es sich um die wesentliche Änderung einer genehmigungsbedürftigen Anla-
ge gemäß den Nummern 8.12.3.1, 8.12.2 sowie 8.11.2.4 des Anhangs 1 der 4. BImSchV. Die Anlage fällt 
unter die Nummer 8.7.1.1 der Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) und ist 
dort unter der Spalte 2 mit dem Buchstaben „A“ versehen. Demnach ist für das Vorhaben gemäß § 9 Abs. 
3 und 4 in Verbindung mit § 7 Absatz 1 UVPG in der zurzeit gültigen Fassung eine allgemeine Vorprüfung 
des Einzelfalls zur Feststellung der UVP-Pflicht durchzuführen. 
 
Eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, wenn das Vorhaben nach Ein-
schätzung der zuständigen Behörde aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 
3 zum UVPG aufgeführten Kriterien, erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 
Absatz 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären. 
 
Der Vorhabenstandort befindet sich im industriell geprägten Bereich westlich der Timmerhellstraße. Der 
Standort wurde bereits zuvor als Schrottplatz genutzt und ist nicht durch besondere Schutzempfindlichkei-
ten gekennzeichnet. Im vorliegenden Fall hat die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls ergeben, dass er-
hebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch das beantragte Vorhaben nicht zu erwarten sind. 
 
Gemäß § 5 Abs. 1 UVPG stelle ich daher fest, dass für das beantragte Vorhaben eine Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht besteht. Von der Durchführung der Umweltver-
träglichkeitsprüfung wird im vorliegenden Fall abgesehen. 
 
Gemäß § 5 Abs. 3 UVPG ist diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar. 
 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 14.09.2021 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
              R o t h e u t 
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